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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

Freiwillige
AHV/IV für
Personen im
Ausland

Meine Tochter ist mit einem

Engländer verheiratet und
wohnt seit dem 35. Altersjahr
in England, wo sie auch zu blei-
ben gedenkt. Bis zu ihrer Aus-
reise hat sie regelmässig AHV

Beiträge bezahlt. Sie möchte

nun wissen, ob sie später eine
AHV-Rente erwarten kann und
wie hoch diese Rente aus heu-

tiger Sicht etwa sein könnte.

Die AHV dürfte bis zur
Rentenberechtigung Ihrer

Tochter noch einige Revisionen

erleben. Meine Auskünfte basie-

ren daher auf den heutigen
Grundlagen und sind lediglich
als allgemeine Orientierung zu
verstehen. Die Höhe von AHV-

Renten hängt sowohl von den Ein-

kommen, auf denen AHV-Beiträ-

ge bezahlt wurden, als auch von
der Dauer der Beitragszahlungen
ab. Ihre Tochter hat offenbar bis

heute während rund 15 Jahren

Beiträge an die AHV bezahlt, was

rund einem Drittel der vollen Bei-

tragsdauer entspricht. Damit

könnte sie nach geltendem Recht

mit einer Teilrente in Grössen-

Ordnung eines Drittels der Voll-

rente rechnen. Bei heutigen Voll-

renten von mindestens 1005 bis

höchstens 2010 Franken ergäbe

sich also eine monatliche Teilren-

te von rund 300 bis 600 Franken.

Wenn Ihre Tochter künftig über

die Freiwillige AHV wieder Beiträ-

ge bezahlt, würde sich die Rente

entsprechend erhöhen. Ihren An-

spruch sollte sie etwa 3 bis 4 Mo-

nate vor dem Erreichen des Ren-

tenalters geltend machen.

Wesentliche Neuerungen
In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass sich Ihre Tochter

in einem Land, das zur Europäi-
sehen Gemeinschaft gehört, nur
noch bis Ende März 2001 freiwil-

lig der AHV anschliessen konnte,
wurde doch die Versicherung für
Auslandschweizer auf 2001

grundsätzlich revidiert.
Die wesentlichsten Neuerun-

gen für den Beitritt zur AHV/1V

im Ausland lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

• Personen in Staaten der Euro-

päischen Gemeinschaft (EG) kön-

nen der freiwilligen Versicherung
ab April 2001 nicht mehr beitre-

ten. Versicherte, die bis spätestens
31. März 2001 der Versicherung

freiwillig beigetreten sind, dürfen

der Versicherung bis Ende 2006,

d. h. während längstens sechs

Jahren, angeschlossen bleiben.

Ab 2007 wird die freiwillige Ver-

Sicherung für Personen in Staaten

der Europäischen Gemeinschaft

grundsätzlich aufgehoben. Le-

diglich Personen, die das 50. AI-

tersj ahr vor dem 1. April 2001 voll-
endet haben, können bis zum
Rentenalter freiwillig versichert

bleiben.

• Für Schweizerinnen und
Schweizer, die in Staaten ausser-

halb der EG leben, ist die Versi-

cherungsdauer nicht beschränkt.

Diese Personen können der Ver-

Sicherung künftig freiwillig bei-

treten, wenn sie unmittelbar vor
der Abreise während mindestens

fünf aufeinander folgenden Jah-

ren in der AHV versichert gewe-

sen sind. Dies gilt auch für Min-

derjährige oder verheiratete Per-

sonen ohne Erwerbstätigkeit, die

keine eigenen Beiträge bezahlt

haben, jedoch als Nichterwerbs-

tätige der obligatorischen Versi-

cherung angeschlossen waren.
• Auch Angehörige von Staaten

der Europäischen Gemeinschaft,

die in Staaten ausserhalb der EG

leben, können ab April 2001 frei-

willig der Versicherung beitreten,

wenn sie unmittelbar vorher

während mindestens fünf aufei-

nander folgenden Jahren in der

AHV versichert gewesen sind.

• Nach einer Sonderregelung
können im Ausland wohnhafte
Studierende unter 30 Jahren wei-

terhin der obligatorischen Versi-

cherung angeschlossen bleiben,

wenn sie unmittelbar vorher

während mindestens fünf aufei-

nander folgenden Jahren in der

AHV versichert gewesen sind.

• Künftig können unter be-

stimmten Voraussetzungen auch

nichterwerbstätige Personen, die

ihren versicherten erwerbstätigen

Ehegatten ins Ausland begleiten,
der obligatorischen Versicherung
beitreten.

Schon die allgemeine Übersicht

zeigt die Komplexität der neuen

Regelung, die im AHV-Ratgeber

INSERAT

Senioren mit Geld auf der
Bank sollten dies lesen,
bevor es zu spät ist
Wenn Sie oder Ihr
Ehepartner ein Leben
lang hart gearbeitet
haben und dadurch
etwas Geld zurückle-
gen konnten, dann
sollten Sie den neu
erschienenen Ratgeber
„Wie Sie Ihre Er-
sparnisse schützen
können" unbedingt le-

sen. Falls Sie nämlich
unerwartet pflegebedürf-

tig werden, t/ann können

/Are Ersparm'Me - z.ß.
rAtrcA AoAc P/ZegeAeim-

Aoiten - seAr scAue/Z

a«/geA'ra«cAr rem.
Erspartes, das Sie für
den verdienten Ruhe-
stand bestimmt hatten.

WAS. SIE TUN
KÖNNEN

Es gibt verschiedene

Möglichkeiten, wie Sie

Ihre Rechte und Erspar-
nisse schützen können.

In diesem Buch, das auf
den neusten gesetz-
liehen Bestimmungen
beruht, werden alle
Massnahmen beschrie-

ben, die Sie unbedingt
beachten sollten! Auch
AHV, BVG und dritte
Säule werden in diesem

Zusammenhang aus-
führlich behandelt.

Der Ratgeber erklärt auf
verständliche Weise,
welche gesetzlichen
Möglichkeiten es gibt,
Ihre Ersparnisse für sich,

Ihren Ehepartner und
Ihre Nachkommen zu
schützen. Überprüfen Sie

deshalb HEUTE noch

Ihre persönlichen Vor-

kehrungen - bevor es zu

spät ist!

Fordern Sie jetzt gleich
Ihr Exemplar „Wie Sie

Ihre Ersparnisse schüt-

zen können" an. Sie er-

halten es zum Preis von
Fr. 39.50. (Best. Nr.
65.58.01)
Sie erhalten ihn gegen
Rechnung, mit garan-
tiertem Rückgabe-
recht. (Der Ratgeber ist

zur Zeit nicht über den
Buchhandel erhältlich).
Telefonieren oder Faxen

an den Medosan Buch-
service.

Sie können aber auch
übers Internet bestellen.

Buchservice
MedosanAG
Ringstrasse 2,
8603 Schwerzenbach

Tel. 0848 840 870

Fax. 0848 840 875

Internet:
www.medosan.ch

1 Bitte einsenden an:

| Buchservice Medosan AG "
jRingstrasse 2
18603 Schwerzenbach

|Jäj ich möchte den Rat-
Igeber kennenlernen und
1 bestelle
1 (Exemplare)
j«Wie Sie Ihr Vermögen
] gegen Pflegeheimkosten
1 schützen» zum Preis von Fr.

|39.50, Best-Nr. 65.58.01.

] Lieferung gegen Rechnung
1(10 Tage) und Versand-

| kosten.

] Name/Vorname
I

'Strasse/Nr.

1 PLZ/Ort
I
I

1 Datum
I
I

Unterschrift
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RATGEBER | AHV

AN UNSERE LESERINNEN UND LESER

Fragen an den Ratgeber richten Sie bitte an: Zeitlupe,
Ratgeber AHV/Medizin, Postfach 642, 8027 Zürich.

nicht in allen Einzelheiten darge-

stellt werden kann.

Für weitere Auskünfte über die

Versicherung von Personen im
Ausland sind insbesondere

• die Sc/iureizerische Aus-

gteichs/casse, au. Bd.-Vauc/rer 18,

CH-1211 Genf 28, oder

• die Diplomatische Vertretung
der Schweiz (Botschaft, Konsulat)

am Wohnort im Ausland zu-

ständig.

Neuberechnung
der Rente einer

geschiedenen
Frau auf 2001

Ich wurde 1991 geschieden
und beziehe seit 1994 eine AI-

tersrente der AHV, der auf-
grund der vorgezogenen Be-

Stimmungen der 10. AHV-Re-

vision auch Erziehungsgut-
schritten, jedoch ohne Split-
ting, zugrunde gelegt wurden.
Mein geschiedener Mann be-
zieht heute eine maximale in-
dividuelle Einzelrente. Auf
2001 wollte ich in den Genuss
des Splittings kommen. Nun
hat man mir aber gesagt, dass

meine Rente die gleiche blei-
ben würde. Stimmt das?

Auf eine frühere Anfrage hin
soll Ihnen gesagt worden

sein, dass Sie «erst im Jahre 2001

in den Genuss des Splittings kom-

men» würden. Als Sie sich vor
kurzem erneut bei der AHV er-

kundigt haben, erhielten Sie die

Antwort, dass Ihre Rente unver-
ändert bleibe, da Sie bereits in
den Genuss von Erziehungsgut-
Schriften kämen. Sie möchten
wissen, ob Ihr Mann weiterhin
eine Maximalrente erhalte und
Sie «wesentlich weniger».

Tatsächlich sind Sie bereits seit

längerer Zeit geschieden. Als Sie

im Jahre 1994 AHV-berechtigt
wurden, war die 10. AHV-Revi-

sion noch umstritten. Insbeson-

dere war noch unklar, ob die bis-

herigen Ehepaar-Renten beibe-

halten oder durch gesplittete Ein-

zelrenten abgelöst würden oder

ob allenfalls sogar eine indivi-
duelle Einheitsrente aufgrund der

Beitragsdauer eingeführt werden
sollte. Daneben gab es aber auch

unbestrittene Postulate, die in
einem 1. Teil zur 10. AHV-Revi-

sion vorgezogen wurden. Dazu
zählte die Einführung von ganzen
Erziehungsgutschriften für ge-

schiedene Rentnerinnen.

Als sich bei der 10. AHV-Revi-

sion das Splitting durchsetzte,
wurde die bisherige Regelung

abgelöst. Seither werden Er-

Ziehungsgutschriften nicht nur
Frauen, sondern auch Männern

angerechnet, wobei für gemein-

same Ehejahre jeweils nur halbe

Gutschriften zur Anwendung
kommen.

Die Sonderregelung für ge-

schiedene Frauen war insofern

günstiger, als auch für Ehejahre

immer ganze Gutschriften ange-
rechnet wurden. Da die vorge-

zogene Sonderregelung bereits

einen Teil der 10. AHV-Revision

bildete, bleibt eine Neuberech-

nung auf Renten für geschiedene

Frauen beschränkt, denen weni-

ger Erziehungsgutschriften ange-
rechnet wurden als den pauscha-

len Übergangsgutschriften im Ein-

zelfall entspräche. Bei 16 oder

mehr Erziehungsgutschriften ist

eine Neuberechnung in jedem Fall

ausgeschlossen.

Zusammenfassend muss ich

bestätigen, dass die letzte Aus-

kunft Ihrer Ausgleichskasse der

heutigen Rechtslage entspricht.
Auch wenn Ihr Mann bereits eine

Maximalrente bezieht, kann Ih-

nen auch künftig nur die bisheri-

ge Rente ausbezahlt werden. Im-

merhin wurde auch Ihre Rente im
Rahmen der allgemeinen Teue-

rungsanpassung auf 2001 um
rund 2,5% angehoben.

Ergänzungsleistungen
Sollten Sie Ihren Lebensbedarf mit
der AHV-Rente und allfälligen wei-

teren Einkünften nicht oder nur

knapp decken können, empfehle
ich Ihnen, den Anspruch auf Er-

gänzungsleistungen (EL) zurAHV

verbindlich abklären zu lassen.

Dabei ist Ihnen jede Beratungs-
stelle von Pro Senectute kostenlos

behilflich. Ein Verzeichnis mit den

Telefonnummern sämtlicher Be-

ratungsstellen der kantonalen Pro-

Senectute-Organisationen finden
Sie vorne in der Zeitlupe eingelegt.

Seit kurzem können Sie einen all-

fälligen Anspruch auf EL auch

selbst abschätzen, und zwar über

www.pro-senectute.ch/eld im
Internet.

Auswirkungen
der Bilateralen

Verträge auf
die AHV/IV
Ich habe früher in der Schweiz

gearbeitet, lebe heute als IV-

Rentner in Deutschland und
möchte nähere Auskünfte
über die Auswirkungen der Bi-

lateralen Verträge der Schweiz
mit der EU auf AHV/IV.

Trotz
der erfolgreichen Volks-

abstimmung in der Schweiz

ist der Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Bilateralen Verträge
noch offen. Die Verträge treten

am übernächsten Monat nach
der Ratifizierung in allen Mit-
gliedstaaten der EU in Kraft. Wird
also beispielsweise die letzte

Ratifizierungsurkunde im Juli
2001 deponiert, könnten die Ver-

träge auf 1. September 2001 wirk-
sam werden.

Die Schweiz hat schon heute

mit allen EU-Staaten Sozialversi-

cherungsabkommen abgeschlos-

sen. Daher werden sich die Bila-

teralen Verträge auf laufende

Renten der AHV/IV kaum stark

auswirken. Wesentliche Ände-

rangen ergeben sich insbesonde-

re bei der Freiwilligen Versiehe-

rung für Auslandschweizer (vgl.
Seite 44). Änderungen können
sich auch im Beitragsrecht und bei

der Versicherungspflicht ergeben,

wenn eine Person gleichzeitig in
der Schweiz und in EU-Staaten

erwerbstätig ist. Schliesslich sind

Auswirkungen auf die Kranken-

Versicherung von nichterwerbs-

tätigen Familienangehörigen und

von Personen in EU-Staaten, die

lediglich eine Rente aus der

Schweiz beziehen, zu erwarten,

was jedoch auch vom Recht des

jeweiligen Wohnlandes abhängt.

Hier gibt es Informationen
Ihre Anfrage belegt das verständ-

liehe Interesse der betroffenen Per-

sonen an näheren Informationen.
In letzter Zeit wurde die Proble-

matik an Fachtagungen und inver-
schiedenen Zeitschriften (z. B. So-

ziale Sicherheit/CHSS, herausge-

geben vom Bundesamt für Sozi-

alVersicherung, Bern) näher be-

handelt. Für die gezielte Informa-

tion der Versicherten werden zu-
dem Merkblätter in verschiedenen

Sprachen vorbereitet, die zu ge-

gebener Zeit bei den zuständigen

Organen der Sozialversicherun-

gen bezogen werden können.

Für konkrete Auskünfte über

Beiträge oder Leistungen der

AHV/IV steht die jeweils zustän-

dige Ausgleichskasse zur Verfü-

gung. Für Versicherte im Ausland

ist dies die Schiueizerische Aus-

gletcftskasse, au. Ed.-Vaucher 18,

CH-1211 Gen/28.
Die Versicherten im Ausland

werden zu gegebener Zeit gezielt
orientiert. Im heutigen Zeitpunkt
kann der AHV-Ratgeber noch

nicht näher auf Einzelheiten und

Auswirkungen der Bilateralen

Verträge eingehen.
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